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Folgende Kriterien müssen nach der Rechtsprechung erfüllt sein, damit Sie von einem Arbeitsunfall ausgehen dürfen:

	VORAUSSETZUNG
	LIEGT VOR

	1. Tatsächliche Betriebsveranstaltung
	☐
	Die Veranstaltung muss im Interesse des Unternehmens liegen und von der Autorität der Unternehmensleitung getragen werden. Nicht unter betrieblichem Unfallversicherungsschutz stehen deshalb Mitarbeiter, die sich privat organisiert nach der Arbeit zum Fußballspiel treffen.
	

	2. Im Interesse des Unternehmens
	☐
	Die Veranstaltung muss der Verbundenheit der Unternehmensleitung einerseits und der Beschäftigten andererseits dienen.
	

	3. Alle dürfen mitmachen
	☐
	Die Teilnahme muss grundsätzlich allen Mitarbeitern (als Spieler oder Zuschauer) offenstehen.
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